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Ordnung zur Änderung der neu bekanntgemachten Grundordnung der    

Pädagogischen Hochschule Karlsruhe vom 14. Dezember 2021 

01. Juli 2025 

 

Aufgrund von § 8 Absatz 4 des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshoch-

schulgesetz – LHG) vom 01.01.2005 (GBl. S. 1) in der Fassung des 5. HRÄG vom 12.12.2024 (GBl. 2024 

Nr. 97), das zuletzt durch Artikel 24 des Gesetzes vom 17.12.2024 (GBl. 2024 Nr. 114) geändert worden 

ist, hat der Senat der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe am 06.05.2025 gemäß § 19 Absatz 1 Satz 

2 Nummer 12 LHG die nachfolgende Änderungsordnung beschlossen. 

Der Hochschulrat hat zum Entwurf der Änderung der Grundordnung am 13.05.2025 gemäß § 20 Ab-

satz 1 Satz 4 Nummer 10 LHG Stellung genommen. 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst hat mit Schreiben vom 01.07.2025 seine 

Zustimmung erteilt. 

 

Artikel 1 

Die Grundordnung der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe b werden die Wörter „Bildungswissenschaftliche Forschungsme-

thoden“ durch die Wörter „Empirische Bildungsforschung“ ersetzt. 

b) In Nummer 1 Buchstabe f wird das Wort „Frühpädagogik“ durch das Wort „Kindheitspäda-

gogik“ ersetzt. 

c) In Nummer 2 Buchstabe l) werden nach dem Wort „Politikwissenschaft“ die Wörter „und 

ihre Didaktik“ eingefügt. 

2. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. der Gleichstellungsbeauftragten und einer Vertreterin oder einem Vertreter des Hochschul-

rats mit beratender Stimme.“  

b) Satz 2 wird gestrichen. 

 

3. § 15 wird ersatzlos gestrichen. 

 

Artikel 2 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntma-

chungen der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe in Kraft. 
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Artikel 3 

Die Hochschulleitung kann den Wortlaut in der im Zeitpunkt der Bekanntmachung geltenden Fas-

sung der Grundordnung neu bekannt machen und Unstimmigkeiten im Wortlaut beseitigen. 

 

Karlsruhe, den 01. Juli 2025 

 

 

gez. Prof. Dr. Klaus Peter Rippe 

Rektor 


